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Grosser Rat und Regierungsrat. Gesamterneuerungswahlen 2026. Termin
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1 Rechtsgrundlagen

Gemass Artikel 85 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) finden
die Wahlen in den Regierungsrat gleichzeitig mit der Gesamterneuerung des Grossen Rates statt.
Der Regierungsrat setzt den Wahltag fest (Art. 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2012 Uber
die politischen Rechte; PRG; BSG 141.1). Gleichentags findet die Wahl des Bernjurassischen Ra-
tes statt (Art. 3 Abs. 3 des Sonderstatutsgesetzes vom 13. September 2004; SStG; BSG 102.1).

2. Zu berlcksichtigende Vorgaben und Daten

Bei der Ansetzung der Termine fir die Gesamterneuerungswahlen sind sowohl rechtliche Vor-
gaben wie auch organisatorische Aspekte zu bertcksichtigen:

— Die Amtsperiode des Grossen Rates (Legislatur) dauert vom 1. Juni des Jahres der ordentli-

chen Gesamterneuerungswahlen bis am 31. Mai des vierten darauffolgenden Jahres. Die
laufende Legislatur endet somit am 31. Mai 2026.
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Nach einer ordentlichen Gesamterneuerung versammelt sich der Grosse Rat auf Einladung
seines Blros zu Beginn der neuen Legislatur — im konkreten Fall voraussichtlich am Montag,
1. Juni 2026 — zur konstituierenden Sitzung (Art. 6 des Grossratsgesetzes vom 4. Juni 2013;
GRG; BSG 151.21). Zwischen dem Wahltag und der konstituierenden Session muss geni-
gend Zeit fir Regierungsratsbeschlisse, vorbereitende Sitzungen durch die zustandigen Or-
gane, Versandfristen fir den Grossen Rat, Beschwerdefristen und einen allfélligen zweiten
Wabhlgang fur die Regierungsratswahlen einberechnet werden.

An der langjahrigen Regel, die Gesamterneuerungswahlen an einem separaten Termin aus-
serhalb der Blanko-Abstimmungstermine des Bundes durchzufiihren, ist nach Mdglichkeit
festzuhalten. Dies entspricht dem Willen des Gesetzgebers (vgl. Art. 41 PRG) und der Praxis
der Uberwiegenden Mehrheit der Kantone. Auch der Bund kennt fir die Gesamterneuerungs-
wahlen des Nationalrates einen separaten Termin, um sicherzustellen, dass die Wahlen nicht
durch gleichzeitig stattfindende Abstimmungsvorlagen mitbeeinflusst werden. Schliesslich
sprechen aus kantonaler Sicht auch organisatorische Griinde gegen eine Ansetzung der Ge-
samterneuerungswahlen auf einen ordentlichen Abstimmungstermin des Bundes.

Die letzten Grossrats- und Regierungsratswahlen fanden am 27. Méarz 2022 statt, die voran-
gegangenen am 25. Marz 2018 und am 30. Marz 2014.

Bei den Versanden fur das amtliche Wahl- und Abstimmungsmaterial darf es aus organisato-
rischen Griinden nicht zu zeitlichen Uberlappungen kommen. Die Stimmberechtigten sollen
nicht gleichzeitig im Besitz der Unterlagen zweier verschiedener Urnengange sein.

Bei kantonalen Wahlen erhalten die Stimmberechtigten das Wahlmaterial frihestens 20
Tage und spatestens 15 Tage vor dem Wahltag (Art. 46 Abs. 1 PRG).

Auf Bundesebene ist eine Anderung des Bundesgesetzes iiber die politischen Rechte und
der Verordnung Uber die politischen Rechte geplant. Der Bundesrat mochte unter anderem
die Termine fir Volksabstimmungen anpassen. Der aktuelle Vorschlag sieht fir das Jahr
2026 eine Verschiebung des Blanko-Abstimmungstermins vom 14. Juni 2026 auf den 31.
Mai 2026 vor.

Es sind im Weiteren die folgenden Daten zu beriicksichtigten:

Blanko-Abstimmungstermin Bund 1. Quartal 8. Marz 2026

Ostertage

Schulferien (in grossen Teilen des Kantons)

Auffahrt

Pfingsten

Blanko-Abstimmungstermin Bund 2. Quartal

3. April 2026 (Karfreitag)
5. April 2026 (Ostern)
6. April 2026 (Ostermontag)

3. April 2026 — 19. April 2026

14. Mai 2026

24./25. Mai 2026

31. Mai 2026 oder 14. Juni 2026
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3. Termin der Gesamterneuerungswahlen

Aus Sicht der Staatskanzlei hat sich der Termin des letzten Marzsonntags bewéahrt, weshalb als
Termin flr die nachsten Gesamterneuerungswahlen der 29. Marz 2026 vorgeschlagen wird.

Als mdgliche Alternative wurde der Blanko-Abstimmungstermin des Bundes vom 8. Marz 2026
gepruft. Dabei wirden allerdings die Einreichungs-, Riickzugs- und Bereinigungsfristen fir die
Wahlvorschlage der Grossratswahlen vollumfanglich in den Festtagen Ende 2025 / Anfang 2026
ablaufen, was sowohl fiir die Parteien wie auch fir die Wahlbehérden ungtinstig ist. Ein allfalliger
zweiter Wahlgang musste zudem in der Schulferienzeit durchgefuhrt werden. Ausserdem spre-
chen — wie unter Ziffer 2 dargelegt — insbesondere organisatorische und politische Griinde grund-
satzlich gegen die Durchfiihrung einer Gesamterneuerungswahl an einem Abstimmungstermin
des Bundes.

Weitere Alternativen stehen nicht zur Verfigung. Bei einem Termin vor dem 29. Mérz 2026 waren
die Stimmberechtigten gleichzeitig im Besitze des Abstimmungsmaterials vom 8. Marz 2026 und
des Wahlmaterials. Termine nach dem 29. Méarz 2026 uberschneiden sich mit den Festtagen (5.
April) bzw. den Schulferien (5./12./19. April) und wirden die Vorbereitungszeit fur die neue Legis-
latur verkirzen. Sie bringen zudem engere zeitliche Verhéltnisse im Fall von Beschwerden mit
sich.

4, Termin eines allféalligen zweiten Wahlgangs der Regierungsratswahlen

Gemass Artikel 108 Absatz 3 PRG findet ein allfalliger zweiter Wahlgang «in der Regel finf Wo-
chen nach dem ersten Wahlgang statt».

Bei einer Durchflihrung der Gesamterneuerungswahlen am 29. Mérz 2026 fallt der Termin fur ei-
nen allféalligen zweiten Wahlgang unter Berticksichtigung der finfwdchigen Frist auf den 3. Mai
2026. Das Datum kollidiert nicht mit weiteren Terminen gemass Ziffer 2. Eine frihere Durchfih-
rung des zweiten Wahlgangs nach bereits vier Wochen koénnte die Gemeinden vor organisatori-
sche Schwierigkeiten stellen. Eine spéatere Durchfiihrung wiirde die Zeit zwischen dem Wahltag
und der konstituierenden Session unnétig verkirzen und sich mit den Festtagen (Auffahrt/Pfings-
ten) Uberschneiden. Die Staatskanzlei empfiehlt, den zweiten Wahlgang auf den 3. Mai 2026 an-
zusetzen.

Der Terminvorschlag liegt ausserhalb eines Blanko-Abstimmungstermins des Bundes. Aufgrund
der fehlenden Mobilisierung durch Abstimmungsvorlagen muss mit einer geringeren Wabhlbeteili-
gung gerechnet werden. Ausserdem fallen durch den zuséatzlichen Urnengang sowohl beim Kan-
ton wie auch bei den Gemeinden zusétzliche organisatorische und finanzielle Aufwande an.

Im Ubrigen ist jedoch anzumerken, dass das tiefe absolute Mehr bei den bernischen Regierungs-

ratswahlen regelmassig zur Besetzung aller Sitze im ersten Wahlgang fuhrt und der Termin des
zweiten Wahlgangs mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gebraucht wird.
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5. Zeitplan

17. November 2025

12. Januar 2026

26. Januar 2026

8. Marz 2026
9.-14. Marz 2026
29. Marz 2026
23. April 2026
3. Mai 2026

31. Mai 2026
(ev. 14. Juni 2026)

1. Juni 2026

6. Konsultation

Frihestmaoglicher Anmeldetermin GRW und BJRW (132.
Tag vor dem Wahltag, neunzehntletzter Montag) (Art. 68
Abs. 1 PRG)

Letztmoglicher Anmeldetermin GRW und BJRW (76. Tag
vor dem Wahltag, elftletzter Montag) (Art. 68 Abs. 1 PRG)

Letztmoglicher Anmeldetermin RRW (62. Tag vor dem
Wabhltag, neuntletzter Montag) (Art. 98 Abs. 1 PRG)

Blanko-Abstimmungstermin des Bundes

Zustellung Wahlmaterial

Wahltag

Spatmoglichste Zustellung Wahlmaterial 2. Wahlgang
Allfalliger zweiter Wahlgang Regierungsratswahlen

Blanko-Abstimmungstermin des Bundes

Voraussichtlicher Beginn der ersten Session in der neuen
Legislatur

Die Parlamentsdienste des Grossen Rats, der Verband Bernischer Gemeinden (VBG) und die

Geschéftsstelle der Regierungsstatthalteramter konnten im Rahmen einer informellen Konsulta-
tion zu den Wahlterminen 2026 Stellung nehmen. Alle sind mit dem empfohlenen Zeitplan
(Punkt 5) einverstanden.

Die Parlamentsdienste und die Geschaftsstelle der Regierungsstatthalteramter hatten keine Be-
merkungen. Der VBG merkte an, dass die Gemeinden es grundsétzlich vorziehen wirden,
wenn die Wahltermine mit den Blankoabstimmungsterminen kombiniert werden kénnten. Ohne
eine solche Terminkombination kénnen sie sich aber mit der vorgeschlagenen Terminplanung
einverstanden erkléren.

7. Antrag

Die Staatskanzlei beantragt dem Regierungsrat, dem Beschlussentwurf zuzustimmen.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 13.08.2024 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 870700 | Geschéaftsnummer: 2024.STA.1139

4/4



	1. Rechtsgrundlagen
	2. Zu berücksichtigende Vorgaben und Daten
	3. Termin der Gesamterneuerungswahlen
	4. Termin eines allfälligen zweiten Wahlgangs der Regierungsratswahlen
	5. Zeitplan
	6. Konsultation
	7. Antrag

